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Rathaus
geschlossen

Die Stadtverwaltung Kaiserslau-
tern ist vom 23. Dezember 2024
bis einschließlich 1. Januar 2025
geschlossen. Ab dem 2. Januar
2025 gelten wieder die bekannten
Öffnungszeiten.

Folgende Dienststellen sind in dieser
Zeit erreichbar:

Bürgercenter
27. Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr.
Notdienst lediglich zur Beantragung
vorläufiger Personalausweise, vorläu-
figer Reisepässe und Kinderreisepäs-
se bei nachgewiesenem kurzfristigem
Reiseantritt.

Standesamt
23. und 24., 27., 30. und 31. Dezem-
ber von 9 Uhr bis 11 Uhr.
Bereitschaftsdienst für die Anzeige
von Sterbefällen und Ausstellung von
Bestattungsgenehmigungen, Telefon
0631 3652417, sowie für die Anzeige
von (Haus-) Geburten, Telefon: 0631
3652254.

Zulassungs- und Führerschein-
stelle
27. Dezember von 7.30 Uhr bis 12 Uhr
(Führerscheinstelle allerdings nur
nach vorheriger Terminabsprache!).

Jugendamt
23. Dezember bis 5. Januar Bereit-
schaftsdienst, Telefon: 0631
3652664.

Friedhofsverwaltungund Ruhe-
Forst
23., 27. und 30. Dezember von 9 Uhr
bis 12 Uhr, Telefon Friedhofsverwal-
tung 0631 3653910, Ruheforst 0631
3653924.

Feuerwehr und Katastrophen-
schutz
Integrierte Leitstelle, Telefon: 0631
3160520.

Kommunaler Vollzugsdienst
Der KVD ist am 23., 27., 28. und 30.
Dezember während der üblichen Ge-
schäftszeiten im Dienst und unter der
Telefonnummer 0631 3652717 er-
reichbar.

Abfallentsorgung und Straßenrei-
nigung
Abfallentsorgung und Straßenreini-
gung erfolgen nach Plan.
Für die städtischen Wertstoffhöfe gel-
ten die regulären Öffnungszeiten.

Wahldienststelle
23. Dezember von 8 Uhr bis 12.30 Uhr
und 13 Uhr bis 16 Uhr, 27. Dezember,
Abgabe von Unterlagen im Bürger-
center (siehe oben), 30. Dezember
von 9 Uhr bis 15 Uhr. |ps

Führung durch den
Ruheforst

Am Freitag, 27. Dezember, findet um
13.30 Uhr ein geführter Spaziergang
durch den RuheForst Kaiserslautern
statt. Treffpunkt ist am Parkplatz
West an der Mannheimer Straße
stadtauswärts. Auf den Waldwegen
ist festes Schuhwerk für die 1,5 Stun-
den andauernde Veranstaltung von
Vorteil. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. |ps

Lautrer Advent geht in die finale Runde
Silvestermarkt ab 27. Dezember

Abfallentsorgung während der Feiertage
und dem Jahreswechsel

Auf Grund der Weihnachtsfeiertage
sowie Neujahr werden sich die Ent-
sorgungstermine der Müllabfuhr än-
dern. Die Verschiebungen betreffen
die von der Stadtbildpflege abgehol-
ten Abfallfraktionen Restabfall, Bio-

Kundencenter der Stadtbildpflege geschlossen
abfall und Altpapier sowie die von der
Firma Becker eingesammelten Leicht-
verpackungen. Dies gilt für alle Abfall-
gefäße und Behältergrößen, auch für
die Abfallgroßbehälter mit einem Vo-
lumen von 770 und 1.100 Liter.

Alle Terminverschiebungen sind in
der Broschüre „Abfallkalender der
Stadt Kaiserslautern 2024“ entspre-
chend hervorgehoben. Außerdem
sind sie unter www.stadtbildpflege-
kl.de sowie in der Stadtbildpflege-App

veröffentlicht.
Darüber hinaus bittet die Stadtbild-

pflege zu beachten, dass das Kunden-
center des städtischen Eigenbetriebs
vom 23. Dezember bis 3. Januar 2025
geschlossen ist. |ps

Neues Zuhause für Siegelbacher
Waldmäuse

Die Kinder und Erzieherinnen der ers-
ten Zoo-Kita Deutschlands, den „Sie-
gelbacher Waldmäusen“, können sich
nun über ein dauerhaftes Zuhause
freuen. Bei winterlichen Temperatu-
ren trafen die mit Spannung erwarte-
ten Bauwagen ein, die künftig als mo-
bile Kitaeinheiten dienen. Wenn die
Waldmäuse nicht gerade den Siegel-
bacher Zoo oder die umliegende Na-
tur erkunden, bieten die Bauwagen
künftig einen geschützten Raum zum
Spielen, Basteln, Essen und Ausruhen
– auch bei ungemütlicher Witterung.
Die Anlieferung der Bauwagen gestal-
tete sich aufgrund der steilen Zufahrt

zum Zoogelände und der engen örtli-
chen Verhältnisse als herausfordernd.
Millimetergenaue Arbeit und der Ein-
satz schweren Geräts waren notwen-
dig, um die Einheiten sicher an ihren
Bestimmungsort zu bringen.

Wir danken herzlich den Mitarbei-
tern der Firma F.K. Horn – insbeson-
dere Gerhard Wenz, Rainer Martin und
Nico Busch –, den Mitarbeitern des
Zoos sowie der Nawalo GmbH, vertre-
ten durch Simon Kilimann, die mit ver-
einten Kräften dazu beitrugen, den
Waldmäusen endlich den lang er-
sehnten, sicheren Rückzugsort zu er-
möglichen.

Mobile Kitaeinheiten ermöglichen ganzjährige Betreuung im Grünen
„Endlich haben die „Waldmäuse„

ein Dach über dem Kopf, ich freue
mich riesig über die tollen neuen Bau-
wagen“, äußert sich Sozialdezernen-
tin Anja Pfeiffer begeistert. „Nach so
langer Wartezeit ist es schön zu se-
hen, wie aus einer Vision endlich Rea-
lität wird. Ein toller Meilenstein für die
Zookita!“

Die Idee einer Zoo-Kita wurde be-
reits 2019 entwickelt und 2022 von
der Stadt Kaiserslautern in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendreferat rea-
lisiert. Ziel des Projekts ist es, den
Kindern frühzeitig einen Zugang zur
Natur sowie zum Thema Tier- und Ar-
tenschutz zu ermöglichen.

Die Kita vereint pädagogische An-
sätze der Wald- und Zoopädagogik
und bietet Platz für 15 bis 20 Kinder.
Bei entsprechender Nachfrage ist
eine Erweiterung auf eine zweite
Gruppe vorgesehen. Zudem ist ge-

plant, die Öffnungszeiten der Zoo-Kita
in Kürze auszuweiten und ein gemein-
sames Mittagessen anzubieten, um
den Alltag der Eltern noch stärker zu
entlasten.

Bis zur Lieferung der Bauwagen
mussten die Waldmäuse vorüberge-
hend auf provisorische Räume im Ver-
einsheim der Zoofreunde Siegelbach
sowie beim Sportverein Siegelbach
ausweichen. Die nun fertiggestellten
mobilen Einheiten bieten den Kindern
und Erzieherinnen ein dauerhaftes
Zuhause für ihre naturnahe Betreu-
ung. Die Bauwagen wurden zu 90 Pro-
zent vom Land gefördert. |ps

Weitere Informationen

Familien, die Interesse an der Zoo-Kita haben,
können ihre Kinder über das Kitaportal der Stadt
Kaiserslautern unter www.kitaportal.kaiserslau-
tern.de anmelden.

Frohe Feiertage!
Die Redaktion des Amtsblatts
wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Feiertage und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr! Aufgrund der
Schließung der Verwaltung werden
die beiden Ausgaben vom 27. Dezem-
ber und 3. Januar entfallen. Die erste
Ausgabe des Jahres 2025 ist die vom
10. Januar. |ps

In eigener Sache

Öffnungszeiten der
Wertstoffhöfe an

Feiertagen

Die städtischen Wertstoffhöfe in der
Daennerstraße und in Erfenbach sind
am 24. und 31. Dezember geschlos-
sen. Alternativ können die Bürgerin-
nen und Bürger ihre Wertstoffe an die-
sen Tagen von 8 bis 12 Uhr auf den
Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 an-
liefern. |ps

Programmvorschläge
für die „Lange Nacht

der Kultur“ 2025

Am Samstag, 14. Juni 2025, findet die
nächste „Lange Nacht der Kultur“
statt. Dazu ruft das Referat Kultur wie
in jedem Jahr alle an einer Teilnahme
interessierten Künstlerinnen und
Künstler, Vereine und Veranstalter
auf, sich bis spätestens 13. Januar
2025 beim Referat Kultur anzumel-
den.

Erforderlich sind dazu die vollstän-
dige Nennung der Einrichtung oder In-
itiative, die Titel und die Dauer der
Programmbeiträge, gegebenenfalls
das Logo der Einrichtung, ein Kurztext
über den Programmvorschlag für die
„Lange Nacht der Kultur“, falls vor-
handen Fotos wie Aktions-, Künstler-,
Werbe- und Szenenfotos für die Publi-
kation im Programmheft und im Inter-
net mit Quellenangabe.

Bitte alle Informationen und die Fo-
tos in der Auflösung von 300 dpi, far-
big, im JPG- oder TIFF-Dateiformat
(keine PDFs) an das Referat Kultur der
Stadt Kaiserslautern schicken, E-Mail:
ursula.kraemer@kaiserslautern und
in cc: kultur@kaiserslautern.de.

Das Referat Kultur behält sich die
Entscheidung über die Aufnahme von
Vorschlägen ins Programm vor. |ps

Jetzt Veranstaltungen
anmelden

Wer seine Veranstaltung noch für den
städtischen Veranstaltungskalender
melden möchte, kann dies nach wie
vor tun. Mail an info@citykit.de ge-
nügt, bitte mit den nachfolgenden An-
gaben in einer übersichtlichen Auf-
stellung:

• Titel / Name der Veranstaltung
• Datum, Uhrzeit, Dauer der Veran-

staltung
• Veranstaltungsort mit PLZ, Ort,

Straße
• Kurze Beschreibung der Veranstal-

tung
• Foto im Querformat (lizenzfrei); bit-

te keine Plakate und Flyer mitsen-
den!

• Ansprechpartner / Veranstalter /
Adresse

Die Termine werden in verschiede-
nen Medienkanälen des Citymanage-
ments und seiner Partner veröffent-
licht, darunter etwa in der Stadt-KL-
App oder im Veranstaltungskalender
auf der städtischen Homepage. |ps

Städtische
Immobilien

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
Grundstücke und Immobilien.
Nähere Informationen:
www.kaiserslautern.de/immobilien
Dort ist auch ein Bewerbungsbogen
zum Download hinterlegt. |ps

20. Dezember 2024 - Jahrgang 10
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Noch bis zum 23. Dezember kann man auf dem Weihnachtsmarkt bei Glühweinduft und vielen Leckereien die Weihnachtszeit genießen. Der
Kulturmarkt in der Fruchthalle hat seine Türen noch bis zum 22. Dezember geöffnet. Nach Weihnachten geht es noch einmal vom 27. bis 30.
Dezember gemütlich weiter, dann ist der Silvestermarkt geöffnet. FOTO: RALF VESTER

Der neue Bauwagen der Zookita „Siegelbacher Waldmäuse“

Simon Kilimann (1.v.l., Nawalo GmbH), Ludwig Steiner (Mitte, Leiter
Referat Jugend und Sport) und Eva Wolf (1.v.r., Kitaleitung) bei der
Schlüsselübergabe für die mobilen Einheiten der Zookita „Siegelba-
cher Waldmäuse“ FOTOS: PS
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Bekanntmachung

Festsetzung der Abfallgebühren 2025

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 die Satzung vom 14.12.2023 zur Än-
derung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Erhebung von Benutzungsge-
bühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) vom 10.12.2012 beschlos-
sen.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2024 sind für das Kalenderjahr 2025 bei den Benut-
zungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebühren) keine Änderungen einge-
treten, so dass auf die Erteilung von Bescheiden für Abfallgebühren für das Kalender-
jahr 2025 verzichtet wird.

Für diejenigen Gebührenpflichtigen, deren Bemessungsgrundlagen sich seit der letz-
ten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 19 Abs. 2 der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) die
Gebühr für das Kalenderjahr 2025 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2024 veranlagten
Höhe festgesetzt.

Die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung werden mit den in den zuletzt erteil-
ten Bescheiden über Abfallgebühren festgesetzten Raten und zu den genannten Ter-
minen fällig.

Wurden bei den Abfallgebühren zu dieser Bekanntmachung bereits Bescheide für das
Kalenderjahr 2025 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten.

Die Bescheide über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
gelten so lange bis sie durch neue Bescheide ersetzt werden.

Mit demTage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Gebührenfestsetzung treten für
die Gebührenpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem
Tage ein schriftlicher Gebührenbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Gebührenfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung durch Widerspruch angefochten werden. Der Wider-
spruch ist beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kaiserslautern -Eigenbetrieb der Stadt
Kaiserslautern-, Kundencenter, Daennerstr. 11, 67657 Kaiserslautern oder bei der Ge-
schäftsstelle des Stadtrechtsausschusses, Rathaus Nord, Benzinoring 1, 67657 Kai-
serslautern, 1. Obergeschoss, Zimmer Nr. B110 schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt,
wenn der Widerspruch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu verse-
hen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter „www.kaiserslautern.de/Service-
portal/Elektronische Kommunikation“ aufgeführt sind.

Kaiserslautern, den 05.12.2024

Stadtverwaltung

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom 16.12.2024 beschlossene Satzung vom 16.12.2024 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Neunte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs-
satzung)

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat aufgrund der §§ 24 und 26 der Gemeindeord-
nung (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, der §§
1, 17, 40 und 53 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 des Landesstraßengesetzes (LStrG) für Rhein-
land-Pfalz vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), in der jeweils geltenden Fassung und
der §§ 1, 2, 3, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz (KAG) vom
20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, am 16.12.2024 folgen-
de Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Reinigung
öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungssatzung) beschlossen:

Artikel 1
Die Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Reinigung öffentlicher Straßen und die
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) vom
18.12.2009 in der Fassung der achten Änderungssatzung vom 07.12.2021 wird wie
folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

nach Buchstabe b) werden zwei neue Reinigungsklassen eingeführt
„c) Reinigungsklasse S-1

d) Reinigungsklasse S-1-W“
die bisherigen Buchstaben c bis h werden zu den zukünftigen Buchstaben e bis j

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
Satz 1 wird wie folgt geändert:
„Der Winterdienst wird in den Reinigungsklassen S-1-W, S-2-W, S-3-W, S-6-W und
S-7-W im Bedarfsfall erbracht. Die Reinigungshäufigkeit im Fege- und Reinigungs-
dienst (Sommerreinigung) stellt sich wie folgt dar:“

c) nach den Reinigungsklassen B-1 und B-2-1 werden zwei neue Reinigungsklassen
eingeführt
„Reinigungsklassen S-1 (1x/Wo. Fahrbahnreinigung Stadt, 1x/Wo. Gehwegreini-
gung Stadt)
Reinigungsklassen S-1-W (1x/Wo. Fahrbahnreinigung Stadt, 1x/Wo. Gehwegreini-
gung Stadt)“

2. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
„Darüber hinaus wird den Anliegern dieWinterdienstpflicht (§ 8) auf den Gehwegen
der Straßen der Reinigungsklassen S-1, S-2 und S-3 auferlegt.“

3. § 10 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
„Der Winterdienst beschränkt sich auf die Straßen in den Reinigungsklassen
S-1-W, S-2-W, S-3-W, S-6-W und S-7-W.„

4. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Nach Abzug des in § 11 Abs. 2 dieser Satzung ausgewiesenen Kostenanteils,
der auf das allgemeine öffentliche Interesse entfällt, betragen die Gebühren:

a) in der Reinigungsklasse B-1 3,60 EUR/Meter/Jahr
b) in der Reinigungsklasse B-2-1 7,08 EUR/Meter/Jahr

c) in der Reinigungsklasse S-1 7,08 EUR/Meter/Jahr
d) in der Reinigungsklasse S-1-W 15,12 EUR/Meter/Jahr
e) in der Reinigungsklasse S-2 14,28 EUR/Meter/Jahr
f) in der Reinigungsklasse S-2-W 22,20 EUR/Meter/Jahr
g) in der Reinigungsklasse S-3 21,36 EUR/Meter/Jahr
h) in der Reinigungsklasse S-3-W 29,40 EUR/Meter/Jahr
i) in der Reinigungsklasse S-6-W 51,48 EUR/Meter/Jahr
j) in der Reinigungsklasse S-7-W 70,56 EUR/Meter/Jahr“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Soweit die Stadt nach § 5 Abs. 2 dieser Satzung die Straßenreinigung für den
Reinigungspflichtigen durchführt, werden folgende Gebühren erhoben:

a) für das Säubern der Straße (§ 7 dieser Satzung, Rinne bis Straßenmitte) pro Ge-
bührenmeter 4,80 EUR/Meter/Jahr

b) für das Säubern der Gehwegfläche pro Gebührenmeter 4,80 EUR/Meter/Jahr
c) für Winterdienstarbeiten wird eine Pauschale pro Gebührenmeter von 10,68 EUR

je Winter erhoben.

Die Reinigungshäufigkeit von Straßen und Gehwegflächen erfolgt nach § 3 Abs. 1
und 3 dieser Satzung, Winterdiensteinsätze erfolgen nach §§ 3 Abs. 3 und 10 Abs.
3 dieser Satzung.

Als Winter im Sinne von Abs. 2 lit. c) wird der Zeitraum von November bis März an-
gesetzt. Soweit infolge von Einzelaufträgen der Winterdienst nur zeitanteilig er-
bracht wird, entsteht die Gebühr nur mit dem entsprechenden wöchentlichen An-
teil.“

5. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„(2)Die Kosten für die Beseitigung von außergewöhnlichen Verunreinigungen gemäß

Absatz 1 werden wie folgt festgesetzt:

Fahrzeuge einschließlich Besatzung:

Lkw bis 3,5 t: 86,43 EUR/Stunde
Kleinkehrmaschine: 106,38 EUR/Stunde
Großkehrmaschine: 124,53 EUR/Stunde
Straßenwaschfahrzeug: 96,37 EUR/Stunde
Abfallentsorgung: 104,91 EUR/m3
Zusätzlicher Personaleinsatz (z.B. Reiniger): 76,08 EUR/Stunde“

6. Der Anhang zur Straßenreinigungssatzung wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe „Auf dem Bännjerrück“, Bereich „Herzog-von-Waimar-Strasse - Rau-

schenweg“ wird wie folgt geändert: „Auf dem Bännjerrück“, Bereich „Herzog-von-
Weimar-Strasse - Rauschenweg“.

Artikel 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Kaiserslautern, den 16.12.2024

gez. Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung

Haushaltssatzung
des Wasserzweckverbandes „Weihergruppe“ Sitz: Weilerbach

für das Haushaltsjahr 2025

vom 11.12.2024

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes „Weihergruppe“, Sitz Weiler-
bach, hat auf Grund der §§ 15 ff. der EigAnVO i.V.m. § 24 und §§ 95 ff. der GemO sowie
des Landesgesetzes über diekommunale Zusammenarbeit folgende Haushaltssat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ für das Haushaltsjahr 2025
sieht gemäß Feststellungsbeschluss folgende Endzahlen vor:

1. Erfolgsplan: in EUR
Erträge 2.307.021,00
Aufwendungen 2.112.050,00
Jahresgewinn 194.971,00
2.Vermögensplan:
Finanzierungsmittel 3.432.730,00
Finanzierungsbedarf 3.432.730,00

§ 2
Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sind für dasWirtschaftsjahr 2025 i.H.v. 2.191.179,00 Euro (davon rd. 1.450.000,00 Eu-
ro für Ausgleich des derzeitigen Kassenkredits) notwendig.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in
Anspruch genommen werden darf, wird auf 125.000,00 Euro festgesetzt.

Weilerbach, den 11.12.2024
gez. Ralf Schwarm
Verbandsvorsteher

Bekanntmachung

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“, Sitz Weilerbach,

für das Wirtschaftsjahr 2025
vom 29. November 2024

DieVerbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“, Sitz
Weilerbach, hat aufgrund des § 7 Abs. 1 Ziff. 8 des Zweckverbandsgesetzes (ZWVG)
vom 22.12.1982 (GVBl.S.476) zuletzt geändert durch LG vom 28.09.2010 (GVBl. S.
276), der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), des § 15 ff. der
Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion, Trier, vom 09. Dezember 2024, Az.: 1140-0001#2024/0132-0382
Ref_21a, genehmigt wurde und hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1
Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“ für das
Haushaltsjahr 2025 sieht gemäß Feststellungsbeschluss folgende Endzahlen vor:

Erfolgsplan
Erträge 3.841.859 Euro
Aufwendungen 3.841.859 Euro

Vermögensplan
Finanzierungsmittel 5.439.400 Euro
Finanzbedarf 5.439.400 Euro

Summe des
Wirtschaftsplanes
Einnahmen 9.281.259 Euro
Ausgaben 9.281.259 Euro

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich sind, werden festgesetzt auf 850.000 Euro.

§ 3a
Zinslose Kredite (Landesdarlehen), deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, werden festgesetzt auf
259.000 Euro.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 Euro.

§ 5
Von den Verbandsmitgliedern wird, gemäß § 7 der Verbandsordnung des Zweckver-
bandesWasserversorgung „Westpfalz“, zur Aufwandsdeckung eine Umlage gehoben,
die für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt wird auf:

a) Grundpreis pro angemeldete l/sec. 6.469,30 EUR
b) Arbeitspreis je m3 0,20216867 EUR.

§ 6
Die Tilgungsleistungen aus zinslosen Darlehen des Landes werden gemäß dem an-
hängenden Tilgungsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 angefordert.
Hinweis: Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes des Zweckverbandes Wasserversor-
gung „Westpfalz“ liegt zur Einsichtnahme, von Montag, dem 06. Januar 2025, auf die
Dauer von 7 Werktagen, während der Dienststunden, im Betriebsgebäude des Zweck-
verbandes Wasserversorgung „Westpfalz“, Ramsteiner Weg 2, 67685 Weilerbach, öf-
fentlich aus.

Weilerbach, 12. Dezember 2024
Zweckverband Wasserversorgung „WESTPFALZ“
gez.: Mohr
Verbandsvorsteher

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
im Bereich der Sozialen Dienste, Allgemeiner Sozialer Dienst, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Diplom-Sozialarbeiterin / Diplom-Sozialpädagogin (m/w/d) oder
einen Diplom-Sozialarbeiter / Diplom-Sozialpädagoge (m/w/d) oder
einen bzw. eine Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (m/w/d)
in Vollzeit

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer Sonderurlaubs einer Mitarbeiterin,
längstens bis 31.12.2027.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 14 TVöD.

Weitere Informationen zu dieser Stelle mit der Ausschreibungskennziffer
232.24.51.023a finden Sie im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Beate Kimmel
Oberbürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

  

 
 

Seite 3 von 5   

 

Als Winter im Sinne von Abs. 2 lit. c) wird der Zeitraum von November bis März an-
gesetzt. Soweit infolge von Einzelaufträgen der Winterdienst nur zeitanteilig erbracht 
wird, entsteht die Gebühr nur mit dem entsprechenden wöchentlichen Anteil.“ 
 

5. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
„(2)  Die Kosten für die Beseitigung von außergewöhnlichen Verunreinigungen gemäß Absatz 

1 werden wie folgt festgesetzt: 

 Fahrzeuge einschließlich Besatzung: 

Lkw bis 3,5 t:         86,43 EUR/Stunde 
Kleinkehrmaschine:       106,38 EUR/Stunde 
Großkehrmaschine:       124,53 EUR/Stunde 
Straßenwaschfahrzeug:        96,37 EUR/Stunde 
Abfallentsorgung:       104,91 EUR/m3 
Zusätzlicher Personaleinsatz (z.B. Reiniger):     76,08 EUR/Stunde“ 

 
6. Der Anhang zur Straßenreinigungssatzung wird wie folgt geändert: 
a) Die Angabe „Auf dem Bännjerrück“, Bereich „Herzog-von-Waimar-Strasse - Rauschen-

weg“ wird wie folgt geändert: „Auf dem Bännjerrück“, Bereich „Herzog-von-Weimar-
Strasse - Rauschenweg“. 

b) Die Reinigungsklasse der Straße „Barbarossaring" wird geändert von B-2-1 in S-1: 
Barbarossaring  S-1  1  1 x  

c) Die Reinigungsklasse der Straße „Bismarckstraße“, Bereich „Karl-Marx-Straße - Barba-
rossaring“ wird geändert von S-2 in S-1:  
Bismarckstraße  Karl-Marx-Straße - Barbarossaring S-1  1  1 x  

d) Die Angabe „Entersweilerstraße“ wird um den Bereich „(ohne Anliegerstraßen)" ergänzt. 
e) Die Reinigungsklasse der Straße „Fackelwoogstraße“ wird geändert von S-2-W in S-1-W:  

Fackelwoogstraße  S-1-W  1  1  x 

f) Die Reinigungsklasse der Straße „Frachtstraße“ wird geändert von S-2 in S-1: 
Frachtstraße  S-1  1  1 x  

g) Die Reinigungsklasse der Straße „Hilgardring“ wird geändert von B-2-1 in S-1: 
Hilgardring  S-1  1  1 x  

h) Die Reinigungsklasse der Straße „Holtzendorffstraße“ wird geändert von B-2-1 in S-1: 
Holtzendorffstraße  S-1  1  1 x  

i) Die Reinigungsklasse der Straße „Im Erfenbacher Tal“, Bereich „Landolfstraße – 
Deutschherrenstraße“ wird geändert von B-2-1 in S-1: 
Im Erfenbacher Tal Landolfstraße - Deutschherrenstraße S-1  1  1 x  

j) Die Reinigungsklasse der Straße „Kaiserstraße“, Bereich „innerhalb Einsiedlerhof“ wird 
geändert B-2-1 in S-1: 
Kaiserstraße innerhalb Einsiedlerhof S-1   1  1 x  

k) Die Reinigungsklasse der „Logenstraße“ wird geändert von B-2-1 in S-1:  
Logenstraße  S-1  1  1 x  
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l) Die Angabe „Mannheimer Straße“, Bereich „Mainzer Tor – Hilgardring“ wird geändert in 
„Mannheimer Straße“, Bereich „Mainzer Tor – Altenwoogstraße“ und die Reinigungsklas-
se wird geändert von B-2-1 in S-1:   
Mannheimer Straße Mainzer Tor – Altenwoogstraße S-1  1  1 X  

m) Die Angabe „Mannheimer Straße“, Bereich „Hilgardring – Wendeplatz km-Stein 4“ wird 
geändert in „Mannheimer Straße“, Bereich „Altenwoogstraße – Wendeplatz km-Stein 4“. 

n) Die Reinigungsklasse der „Mühlstraße“, Bereich „Kennelstraße (ohne Hs.-Nr. 57 u. 59) - 
Lauterstraße“ wird geändert von B-2-1 in S-1:  
Mühlstraße Kennelstraße (ohne Hs.-Nr. 57 u. 59) - Lauterstraße S-1  1  1 X  

o) Die Angabe „Pariser Straße“, Bereich „Fackelrondell - Humboldtstraße“ wird geändert in 
„Pariser Straße“, Bereich „Maxstraße - Humboldtstraße“. 
 

p) Die Reinigungsklasse der „Rauschenweg“ wird geändert von B-2-1 in S-1:  
Rauschenweg  S-1  1  1 X  

q) Nach der Angabe „Richard-Wagner-Straße“ Bereich „Fackelrondell – Frachtstraße“ entfällt 
„(ohne westliche Anliegerstraßen)“. 

r) Die Reinigungsklasse der „Rosenstraße“, Bereich „Kerststraße - Richard-Wagner-Straße“ 
wird geändert von B-2-1 in S-1:  
Rosenstraße Kerststraße - Richard-Wagner-Straße S-1  1  1 X  

s) Die Reinigungsklasse der „Schumannstraße“, Bereich „Musikerplatz - Rudolf-Breitscheid-
Straße“ wird geändert von B-1 in S-1:  
Schumannstraße Musikerplatz - Rudolf-Breitscheid-Straße S-1  1  1 X  

t) Die Angabe „Trippstadter Straße“, Bereich „Logenstraße – Gerhrart-Hauptmann-Straße“ 
wird wie folgt geändert: „Trippstadter Straße“, Bereich „Logenstraße – Gerhart-
Hauptmann-Straße“. 

u) Die Reinigungsklasse der „Zollamtstraße“, Bereich „Bremerstraße - Pfaffenbergstraße“ 
wird geändert von B-2-1 in S-1:  
Zollamtstraße Bremerstraße - Pfaffenbergstraße S-1  1  1 X  

 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.  
 
Kaiserslautern, den 16.12.2024 
 
 
gez. Beate Kimmel  
Oberbürgermeisterin  

 

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung  
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NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE

Politik muss lebensnah und
wirtschaftsfreundlich werden

„Die Zeiten sind schwierig“ oder „wir
gehen auf schwierige Zeiten zu“ sind
Sätze, die 2024 oft zu hören waren –
nicht nur, aber auch und gerade in
Kaiserslautern. Nach wie vor tobt ein
Krieg in Europa, der deutschen Wirt-
schaft geht immer mehr die Luft aus
und die Finanzlage der Stadt liefert
genauso den Stoff für Armutsberich-
te wie die horrenden Kostensteige-
rungen in den Privathaushalten. Und
trotzdem: AfD-Sprecher Dirk Bisanz
ärgert sich über solchen Pessimis-
mus: „Zum einen gab es ganz klar po-
sitive Entwicklungen wie zum Beispiel
den Ausgang der Kommunalwahl im
Juni, die der AfD eine Verdopplung
der Stadtratssitze einbrachte und
Verbots- und Knebelparteien wie die
Grünen in die Schranken verwies.
Zum anderen sind die allermeisten
Probleme hausgemacht. Die Men-
schen in Deutschland sind fleißig, ih-
re Wirtschaftskraft gehört zu den
stärksten weltweit. Das Problem ist
nur: wenn Hilfsgelder in die ganze
Welt verteilt und milliardenschwere
Waffenpakete in einen Krieg geliefert
werden, dessen Ende trotzdem nicht
absehbarer und obendrein seine Aus-
weitung nach Westeuropa provoziert
wird, muss man sich nicht wundern,
wenn im eigenen Land sich Zukunfts-
ängste breitmachen, die Menschen
ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen

können und immer mehr Rentner
nicht mehr über die Runden kom-
men.“

Auch in Kaiserslautern zeigt sich:
Wer mit immer höheren Energieprei-
sen und CO2-Abgaben die Gesell-
schaft knebelt und die Steuer- und
Abgabenlast immer weiter erhöht,
um damit Kriege, Flüchtlingswellen
und Auswirkungen angeblicher Kli-
makrisen zu finanzieren, der kann
sich nicht ernsthaft wundern, wenn in
Deutschland die Menschen trotz ih-
res Fleißes düster in die Zukunft bli-
cken und der deutsche Mittelstand
oder Großbetriebe wie VW im welt-
weiten Wettbewerb immer mehr an
Boden verlieren. Die Politik in
Deutschland ist lebensfremd und
wirtschaftsfeindlich geworden. Die
Menschen bezahlen das mit immer
deutlicher werdenden Wohlstands-
verlusten. Und nicht nur das: selbst in
Städten wie Kaiserslautern können
sich junge Familien kaum noch Woh-
nungen geschweige denn Eigentum
leisten. Wer sich für ein Leben auf
dem Land entscheidet, dem setzen
bald die Kosten für das Auto, für weite

Wege und die fehlende Infrastruktur
die Grenzen. Besonders bitter sind
diese Fehlentwicklungen auch für die
Kommunen; ihnen brechen die Ein-
nahmen weg und sie müssen in Folge
defizitärer Haushalte die Steuern und
Abgaben auf die Spitze treiben: ein
Teufelskreis!

Dirk Bisanz ist ein positiv einge-
stellter Mensch und verbreitet trotz
allem und gerade deswegen Zuver-
sicht: „Es wird Zeit, an den Missstän-
den etwas zu ändern und die Politik
endlich wieder an den Interessen der
Menschen zu orientieren, die hier ar-
beiten und größtenteils schon seit
Jahren und Jahrzehnten mit ihrem
Fleiß für einen ordentlichen Wohl-
stand in Deutschland gesorgt haben.
Natürlich gibt es Probleme in vielen
Ländern dieser Welt, aber der Fokus
muss nun wieder auf die Sorgen der
Menschen hier im Land gelegt wer-
den. Dann haben wir in Deutschland
und in unserem schönen Kaiserslau-
tern auch wieder die Chance, opti-
mistisch in eine Zeit zu blicken, die
weniger schwierig und dafür erfolg-
reicher sein wird.

Fraktion im Stadtrat

AFD

Das Startchancen-Programm

Internationale und nationale Studien
zeigen seit Jahren, dass der Bildungs-
erfolg in Deutschland stark von der
sozialen Herkunft abhängt. Um die-
ser Entwicklung entgegenzuwirken,
wurde am 1. August 2024 das Start-
chancen-Programm ins Leben geru-
fen. Diesen Umstand hat auch die
SPD Stadtratsfraktion immer wieder
vor Ort bemängelt und freut sich da-
her, dass mit diesem Programm nun
aktiv dagegen gesteuert wird.

Das Startchancen-Programm, das
von Bund und Ländern gemeinsam
getragen wird, fördert in den kom-
menden zehn Jahren bundesweit
rund 4000 Schulen, darunter auch 12
Schulen in Kaiserslautern. Mit einem
Gesamtbudget von 20 Milliarden Eu-
ro – jeweils eine Milliarde Euro pro
Jahr von Bund und Ländern – soll das
Bildungssystem gerechter und leis-
tungsfähiger werden. Ziel ist es, den
Bildungserfolg von der sozialen Her-
kunft zu entkoppeln und Chancenge-
rechtigkeit zu fördern. Die SPD Stadt-
ratsfraktion begrüßt dieses Vorhaben
und freut sich, dass 12 Schulen in
Kaiserslautern davon profitieren.

Patrick Schäfer, SPD-Fraktionsvor-
sitzender im Stadtrat Kaiserslautern,
begrüßt das Programm: „Mit dem
Startchancen-Programm investieren
wir in die Zukunft unserer Kinder und
schaffen ein gerechteres Bildungs-

Ein Meilenstein für Bildungsgerechtigkeit in Kaiserslautern

system. Gerade für Kaiserslautern ist
dies ein wichtiger Impuls, um die Bil-
dungschancen zu verbessern und da-
mit langfristig auch die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Entwick-
lung unserer Stadt zu stärken.“

In Kaiserslautern profitieren fol-
gende Schulen vom Startchancen-

Programm: die Grundschulen Betzen-
berg, Röhm, Schiller, Geschwister-
Scholl, Kotten, Auf dem Fischerrück
und Luitpold, ebenso die IGS Bertha
von Suttner, die IGS Goethe, die Real-
schule plus Lina-Pfaff sowie die Be-
rufsbildenden Schulen Technik und
Wirtschaft.

Diese Einrichtungen erhalten fi-
nanzielle Unterstützung und gezielte
Förderung, etwa in den Bereichen
Schulentwicklung, Lernbedingungen
und soziale Integration.

Die SPD-Fraktion Kaiserslautern
wird die Umsetzung des Programms
genau begleiten, damit die Mittel op-
timal eingesetzt werden. „Wir werden
darauf achten, dass jeder investierte
Euro dort ankommt, wo er gebraucht
wird: bei unseren Kindern und Ju-
gendlichen“, so Schäfer abschlie-
ßend.

Fraktion im Stadtrat

SPD

WEITERE MELDUNGEN

Abholtermine der Weihnachtsbäume
im Januar 2025

Tausende Nordmanntannen, Edeltan-
nen und Blaufichten schmücken in der
Weihnachtszeit die Wohnzimmer.
Wenn die Feiertage vorbei sind, bietet
die Stadtbildpflege Kaiserslautern
vom 13. bis 24. Januar eine kosten-
freie Abholung der Bäume vor der
Haustür an.

Die Weihnachtsbäume werden am
Leerungstag des Bioabfallbehälters
eingesammelt. Sie müssen frei von
jeglichem Weihnachtsschmuck sein
und am Abfuhrtag bis spätestens 7
Uhr sichtbar am Straßenrand zur Ent-
sorgung bereitliegen. Die Stadtbild-
pflege bittet die Bevölkerung, zu be-
achten, dass die Leerung der Bioab-
fallbehälter und die Entsorgung der
Bäume mit verschiedenen Fahrzeu-
gen und zu unterschiedlichen Tages-
zeiten erfolgen können.

Der jeweilige Abfuhrtag für die
Weihnachtsbäume kann dem Abfall-
kalender 2025 entnommen oder un-
ter www.stadtbildpflege-kl.de einge-
sehen werden. Auch in der App der
Stadtbildpflege werden die Abfuhrter-
mine angezeigt. Die App ist kostenlos
für Android und iOS im jeweiligen
App-Store verfügbar.

Stadtbildpflege sammelt am Leerungstag der Biotonne ein

Bäume, die zu dem angegebenen
Termin nicht bereitgestellt werden
können, werden auf den Wertstoffhö-

fen in der Daennerstraße 17, Pfaff-
straße 3 und Siegelbacher Straße 187
angenommen. |ps

Nach über 33 Jahren
bei der Stadt in den Ruhestand

Nach über 33 Jahren im Reinigungs-
team der Stadt Kaiserslautern wurde
Sandra Boldorf am Donnerstag, 12.
Dezember, vom Beigeordneten Manu-
el Steinbrenner in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. Boldorf
wird Ende Dezember aus dem Dienst
ausscheiden. Die langjährige Mitar-
beiterin fing im Jahr 1991 bei der
Stadtverwaltung an und war seitdem
als Reinigungskraft in der Paul-Ger-
hardt-Schule in Siegelbach tätig.

„Es ist ein komisches Gefühl, nach
so langer Zeit Abschied zu nehmen“,
erklärte sie. Manuel Steinbrenner
überreichte die offizielle Verabschie-
dungsurkunde. „Verabschiedungen
sind immer besondere Momente. Sie
erinnern uns einmal mehr daran, dass
wir hier nicht nur als Kolleginnen und
Kollegen zusammenarbeiten, sondern
uns einander auch als Menschen
schätzen. Ihre Erfahrungen und direk-
ten Einblicke sind für unsere weitere
Arbeit sehr wertvoll“, so der Beigeord-
nete. Auch Udo Holzmann, Leiter des
Referats Gebäudewirtschaft, dankte
Boldorf für ihre langjährige Treue.

Zu den Gratulanten gehörte auch
der Siegelbacher Ortsvorsteher Ro-

Langjährige Mitarbeiterin des Reinigungsteams wurde verabschiedet

bert Gorris. Als Zeichen der Wert-
schätzung bedankte er sich bei Bol-
dorf im Namen des Ortsbeirats und
überreichte ein kleines Präsent. Ein
Präsent bekam die angehende Ruhe-
ständlerin auch aus den Händen von

Simon Schweißthal vom Personalrat,
von ihrer Gruppenleiterin Tanja Feld-
mann sowie von Nils Leicht, Haus-
meister der Paul-Gerhardt-Schule. Al-
le wünschten zum Ruhestand alles
Gute. |ps

FOTO: AFD KAISERSLAUTERN

Patrick Schäfer
FOTO: SPD KAISERSLAUTERN

Das Bildungssystem soll gerechter und leistungsfähiger werde
FOTO: LITTLEWOLF1989/STOCK.ADOBE.COM

FOTO: PS

FOTO: PS
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Stadt und kirchliche Träger unterzeichnen
Vereinbarung zur Kita-Finanzierung

Vor wenigen Tagen haben die Stadt
Kaiserslautern und die evangelischen
und katholischen Träger von Kinderta-
geseinrichtungen eine Vereinbarung
zur Regelung der Finanzierung unter-
zeichnet. Sie dient als Übergangsre-
gelung, bis eine Rahmenvereinbarung
zur Kita-Finanzierung auf Landesebe-
ne geschlossen ist.

„Mit der Vereinbarung tragen wir
einer Anforderung aus dem seit 01.
Juli 2021 endgültig in Kraft getrete-
nen Kita-Gesetz Rechnung“, erklärt
Jugenddezernentin Anja Pfeiffer. Vor-
ausgegangen sei der örtlichen Verein-
barung der Abschluss einer Über-
gangsvereinbarung zur Kita-Finanzie-
rung zwischen den kommunalen Spit-
zenverbänden und den freien Trägern
von Kindertageseinrichtungen in

Regelung dient zur Überbrückung bis zur neuen Rahmenvereinbarung
Rheinland-Pfalz, die im März dieses
Jahres abgeschlossen wurde. Sie gilt
bis 31. Dezember 2024 und bezieht
sich auf die Finanzierung der Perso-
nalkosten und der sonstigen notwen-
digen Kosten zum Betrieb einer Kin-
dertageseinrichtung. „Bereits jetzt
haben die Stadt Kaiserslautern und
die evangelischen und katholischen
Träger vereinbart, die Regelungen aus
der Übergangsvereinbarung über den
31. Dezember 2024 hinaus anzuwen-
den, bis die neue Rahmenvereinba-
rung auf Landesebene geschlossen
ist“, so die Beigeordnete.

Pfeiffer begrüßt, dass mit der ge-
troffenen Vereinbarung die kirchli-
chen Träger in Kaiserslautern Pla-
nungssicherheit haben, was die Fi-
nanzierung der Personalkosten und

Teile der Sachkosten betrifft. „Für die
Verantwortlichen der kirchlichen Trä-
ger und deren Einrichtungen bedeu-
ten die getroffenen Regelungen einen
weiteren wichtigen Schritt, um Famili-
en ein Betreuungsangebot in einer
konfessionellen Einrichtung machen
zu können. Umgekehrt bedeutet das
für uns als Stadt Kaiserslautern, mit
den kirchlichen Trägern und Einrich-
tungen weiter verlässliche Partner in
der frühkindlichen Bildung, Erziehung
und Betreuung an ihrer Seite zu ha-
ben.“

Die evangelische Kirche betreibt im
Stadtgebiet 20 Einrichtungen und die
katholische Kirche betreibt acht Ein-
richtungen. Insgesamt stehen damit
2.275 Betreuungsplätze zur Verfü-
gung. |ps

„Sonntags um 5“

Das Preisträgerkonzert „SWR Junge
Opernstars 2025“ mit der Deutschen
Radio Philharmonie Saarbrücken Kai-
serslautern findet am Sonntag, 19. Ja-
nuar 2025, um 17 Uhr im Rahmen der
Reihe „Sonntags um 5“ in der Frucht-
halle Kaiserslautern statt. Nur eine
Nacht nach der Publikumsabstim-
mung in Landau, emotional noch ganz
nah an der intensiven Vorbereitungs-
woche samt Wettbewerbskonzert,
präsentieren sich jeweils drei junge
Opernsängerinnen und -sänger mit ih-
rem Arienprogramm in der Fruchthal-
le. Am Pult steht der irische Dirigent
Killian Farrell.

„Mir kommt es so vor, als hat er die
Erfahrung eines 100-Jährigen, das
Wissen eines 200-Jährigen und trotz-
dem die Energie eines 15-Jährigen“,
heißt es über Killian Farrell. Damit
bringt der irische Dirigent und ehema-
lige Chorsänger genau die richtigen
Voraussetzungen für die künstleri-
sche Leitung des Wettbewerbs „SWR
Junge Opernstars“ mit. Emmerich
Smola rief diesen Wettbewerb 2004
ins Leben, um junge Nachwuchstalen-
te auf ihrem Weg nach oben zu unter-
stützen. Seine Grundidee, dass das
Publikum die beste Jury ist, prägt den
Wettbewerb bis heute.

Jedes Jahr wetteifern ausgewählte
Nachwuchstalente – je drei junge
Sängerinnen und Sänger – in Landau
um den hochdotierten Publikums-
preis „Emmerich Smola Förderpreis“
und den „Orchesterpreis der Deut-
schen Radio Philharmonie“, um sich
tags darauf beim Preisträgerkonzert

SWR Junge Opernstars in der Reihe auf der Bühne der Fruchthalle

in Kaiserslautern zu präsentieren.
Über 30 Gesangstalente kürte das
Publikum seitdem zum SWR-Opern-
star, für einige von ihnen war es der
Schlüssel zu einer Weltkarriere.

Killian Farrell, Generalmusikdirek-
tor des Staatstheaters Meiningen, be-
gann seine Karriere am Theater Bre-
men, wo er als Erster Kapellmeister
ein breites Repertoire dirigierte, da-
runter Neuproduktionen von „Die
Zauberflöte“ und Wolfgang Rihms „Ja-
kob Lenz“. Er war auch Erster Kapell-
meister an der Staatsoper Stuttgart.
Jüngste und kommende Auftritte führ-
ten ihn an national wie international
renommierte Opern- und Konzerthäu-
ser unter anderem, in Berlin und Dres-
den, Amsterdam, Dublin und Tokyo.

Killian war 2019 Conducting Fellow
am Tanglewood Music Centre, diri-
gierte das Tanglewood Music Centre
Orchestra und wurde von Dirigenten
wie Andris Nelsons, Thomas Adés und
Giancarlo Guerrero angeleitet. Er ist
ehemaliger Young Artist am National
Opera Studio, Britten-Pears Young Ar-
tist und Absolvent der Académie du
Festival d’Aix-en-Provence, wo er an
der Mozart Residency teilnahm. Als
ehemaliges Mitglied des Deutschen
Dirigentenforums erhielt er ein Sti-
pendium des Bryden Thomson Trust.
Farrell stammt aus Dublin, Irland, und
ist ehemaliger stellvertretender Chor-
leiter des Palestrina Choir in Dublin.
Sein professionelles Dirigentendebüt
gab er mit 17 Jahren mit Bachs Johan-
nespassion. Er studierte Dirigieren,
Klavier und Orgel am DIT Conservato-
ry of Music and Drama und studierte
Musikwissenschaft am Trinity College
Dublin. |ps

Tickets:

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf in der Tou-
rist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon:
0631 3652316, beim Thalia Ticketservice unter
Telefon: 0631 36219814 und bei allen weiteren
VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806 570000)
oder im Internet unter www.eventim.de. Die
Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag
zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt bis zum fol-
genden Tag 3 Uhr mit allen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (bei der DB: RE, RB und S-Bahn; im
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), 2. Klas-
se).

Jazzbühne meets Syria

„Jazzbühne meets Syria“ heißt es
beim ersten Konzert der Jazzbühne im
neuen Jahr. Am Freitag, 17. Januar
2025, 19.30 Uhr hat das Jazz-Trio den
Syrer Ahmad Wahhoud zu Gast, der an
diesem Abend mit seinem Gesang, Gi-
tarre und Oud einen Hauch Orient in
die Kaiserslauterner Fruchthalle zau-
bern wird.

Seit sieben Jahren spielt sich der
Syrer Ahmad Wahhoud in die Herzen
der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ver-
folgt und geflohen strandete der stu-
dierte Musiker aus Damaskus nach
erschreckenden Erlebnissen in der
Pfalz und schloss sich im Jahr 2016
der interkulturellen Band Shaian an.
Früher Akkordeon und Gitarre stu-
diert, widmet er sich seitdem nur noch
seinen geliebten Saiten – insbesonde-
re der türkischen Laute (Oud) – und
singt syrische Lieder in einer so mit-
reißenden Art und Weise, dass man
sich sofort in die arabischen Hallen
Syriens versetzt fühlt. Er verzaubert
durch sein herzliches Lächeln und sei-
ne tongewaltige Stimme. Doch auch
der Moderne verschließt er sich nicht
und interpretiert Blues bis Popsongs

Am 17. Januar in der Fruchthalle
als würde man einem arabischen Eric
Clapton begegnen. Mehr als ein
Hauch von Orient wird definitiv in der
Fruchthalle zu erhaschen sein.

Die „Jazzbühne“ ist eine seit mehr
als 20 Jahren sehr erfolgreiche Kon-
zertreihe, die von Beginn an eine in
Deutschland einzigartige Konzeption
verfolgt. Die Rhythmusgruppe als
Kernbesetzung mit Martin Preiser
(Klavier), Stefan Engelmann (Bass)
und Michael Lakatos (Schlagwerk)
überzeugt dabei mit renommierten
und internationalen Gastmusikerin-
nen und -musikern unterschiedlicher
Genres, die zu einem Konzert eingela-
den werden. Das Ergebnis dieser Be-
gegnungen ist stets ein Improvisati-
onskonzert, in der die Musik der Gäste
mit der Musik der Gastgeber spontan
fusionieren, in der die Grenzen zwi-
schen den Stilen miteinander ver-
schmelzen.

Jedem Improvisationskonzert geht
nur eine Generalprobe voran, in der
sich die Gastgeber und ihre Gastmusi-
kerinnen und Gastmusiker zum ersten
Mal begegnen, gemeinsam musikali-
sche Rahmen erarbeiten und unmit-

telbare Einblicke in ihre Musikarbei-
ten bieten.

Als zweite innovative Konzeption
verwirklichte die Jazzbühne seit 2010
eine klimaneutrale Konzertreihe. Im
Kontext der weltweiten Bemühungen
um Energieeffizienz und Klimaschutz
werden die CO2-Emissionen, die
durch den Energieverbrauch aufgrund
der Konzertreihe verursacht werden,
durch die Aufforstung CO2-fixieren-
der Waldflächen überkompensiert.
Die beauftragte Klimaschutzorganisa-
tion bewirkt so, dass das verursachte
CO2 nicht zusätzlich als klimaschädli-
ches Treibhausgas in die Atmosphäre
gelangt. Damit ist die Jazzbühne die
erste klimaneutrale Konzertreihe
Deutschlands. |ps

Tickets:

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Infor-
mation, Fruchthallstraße 14, Telefon: 0631
3652316, beim Thalia Ticketservice unter Tele-
fon: 0631 36219814 und bei allen weiteren VVK-
Stellen (Ticket-Hotline: 01806 570000) oder im
Internet unter www.eventim.de.

ENDE AMTSBLATT ST ADT KAISERSLAUTERN

Tolles Weihnachtsevent am
Jugendtreff Betzenberg

Der Betze brannte... aber diesmal
nicht im Kontext eines Spiels der Ro-
ten Teufel! Sondern vielmehr fand am
13. Dezember das diesjährige „Weih-
nachtsgedöns“ der Abteilung Jugend-
arbeit / Jugendsozialarbeit in und um
den Jugendtreff Betzenberg statt. Bei
wärmenden Lagerfeuer und leckeren
Grillwürsten leuchtete der Platz vor
dem Jugendtreff, um rahmt von Lich-
terketten, in einer bewegenden Weih-

nachtsstimmung.
Eine Weihnachtsbäckerei und ein

Basteltisch luden die Besucher im in-
neren des Treffs zum Werkeln ein. Im
Außenbereich gab es eine Waffelbä-
ckerei, eine Grillecke und Kinder-
punsch. Für Kinder die sich noch et-
was austoben wollten, stand ein Tor-
wandschießen und ein Riesenspiel
„Vier gewinnt“ bereit.

Umrahmt wurde das Fest durch den

Besuch des Maskottchens „Betzi“ und
zur großen Freude aller kleinen und
großen Kinder machte auch noch der
Weihnachtsmann mit seinen Rentie-
ren Station auf dem „Betze“, viele
glückliche Kinderaugen konnte der
Weihnachtsmann begrüßen und be-
schenken. Die Kinder und Jugendli-
chen trugen mit großer Begeisterung
dem Weihnachtsmann Gedichte und
Lieder vor. |ps

Große Begeisterung beim „Seniorenkino“
im UNION

„Toller Film! Gute Idee! Schöne Veran-
staltung!“ und vor allem ein „Herzli-
ches Dankeschön!“ war aus den Keh-
len zahlreicher Seniorinnen und Se-
nioren zu hören, als sie bei der ersten
Veranstaltung des „Seniorenkinos“
am späten Nachmittag das UNION-
Studio für Filmkunst in der Kerststra-
ße verließen. Eingeladen hatten die
Stadt Kaiserslautern und Oberbürger-
meisterin Beate Kimmel, die das älte-
re Publikum herzlich im Kinosaal be-
grüßte. „Wir freuen uns, dass Sie un-
serer Einladung gefolgt sind und hier
gemeinsam mit uns ein paar schöne
Stunden erleben möchten“, so das
Stadtoberhaupt gut gelaunt. Das „Se-
niorenkino“ sei ein großes Danke-
schön an alle Anwesenden für deren
Lebensleistung, „auf der wir aufbauen
und die wir zum Wohle unserer Stadt
weiterentwickeln können“, meinte
sie.

Die beiden Veranstaltungen des
„Seniorenkinos“ seien aber auch „ein
lebendiges Beispiel dafür, was Kai-
serslautern erreichen kann, wenn alle
gemeinsam ein Ziel verfolgen“, mein-
te die Oberbürgermeisterin im Hin-
blick auf die Unterstützer. In diesem
Zusammenhang dankte sie der Bür-
gerhospitalstiftung und der Stadtent-
wässerung Kaiserslautern für ihre fi-

OB Kimmel begrüßt zum Auftakt

nanziellen Zuwendungen sowie der
AWO Kaiserslautern und dem Team
des UNION-Studios um Ursula Sim-
gen-Buch für die hervorragende Ko-
operation.

Alle anwesenden Seniorinnen und
Senioren durften sich zu Beginn des
für sie kostenlosen Kinonachmittags
über ein Glas Sekt und jede Menge le-
ckeres Adventsgebäck freuen. An-
schließend bewies der gezeigte Film

wie sein Titel bereits sagte, „Es sind
die kleinen Dinge“, um die es im Le-
ben wirklich geht.

Am kommenden Donnerstag gibt
es die zweite und letzte Veranstaltung
des „Seniorenkinos“, für die aller-
dings bereits alle Eintrittskarten ver-
geben sind. Dann wird um 15 Uhr der
Film „Die leisen und die großen Töne“
im UNION-Studio für Filmkunst zu se-
hen sein. |ps

Killian Farrell
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Auch Maskottchen „Betzi“ und der Weihnachtsmann waren mit dabei

Im Außenbereich gab es bunte Lichter und eine Waffelbäckerei FOTOS: PS

OB Kimmel bei der Begrüßung zum „Seniorenkino“ FOTO: PS


